
 

 

Vier-Tore-Stadt 
Neubrandenburg

Beschlussvorlage
 
 

 

Drucksachen Nr.: BV/VIII/0173 Beschlussdatum: 02.10.2025
  Beschluss-Nr.: STV 9/13/2025
 
 

 

Gegenstand: Annahme einer Sachzuwendung von der Bürgerstiftung 
Neubrandenburg - Sachzuwendung für die farbliche Gestaltung der 
Betonstützwand am Waldweg, unterhalb Belvedere im Brodaer Holz
 

 

Behandlung: öffentlich
  
Einreicher: Oberbürgermeister

 
 

Beratung
Sitzungs- 

datum

Abstimmungsergebnis
Bemerkungen

Ja Nein Enth. Bef.

Hauptausschuss 24.07.2025  -  -  -  - verwiesen

Betriebsausschuss 09.09.2025 7  -  -  - beraten

Finanzausschuss 10.09.2025 8  -  -  - beraten

Hauptausschuss 18.09.2025 10  -  -  - verwiesen

Stadtvertretung 02.10.2025  -  -  -  -
einstimmig 
beschlossen

 
 
Neubrandenburg, 09.07.2025
 
gez. i. V. Peter Modemann
 
Oberbürgermeister
 
 

 
 



 
Beschlussvorschlag:

Auf der Grundlage der KV M-V § 44 Abs. 4 i. V. m. der Hauptsatzung der Vier-Tore-Stadt 
Neubrandenburg wird durch die Stadtvertretung folgender Beschluss gefasst:
 
Die angebotene Sachzuwendung der Bürgerstiftung Neubrandenburg, über 1.300,00 Euro, 
für die farbliche Gestaltung der Betonstützwand am Waldweg, unterhalb Belvedere im 
Brodaer Holz, wird angenommen.
 
 
Finanzielle Auswirkungen:

Nach derzeit vorliegender Angebotsabfrage bzw. Kosteneinschätzung werden für die 
Reinigung, Grundierung, farbliche Gestaltung durch einen Graffitikünstler und Versiegelung 
voraussichtliche Kosten in Höhe von ca. 3.000,00 Euro anfallen. 
 
Es werden 1.300,00 Euro durch die Bürgerstiftung Neubrandenburg und 1.700,00 Euro 
durch den Eigenbetrieb Immobilienmanagement übernommen. Der Anteil des 
Eigenbetriebes Immobilienmanagement ist im Instandhaltungskonto 80500040 eingeplant.
 
 
Klimarelevanz:

Auswirkungen auf den 
Klimaschutz

 ja, positiv*

  ja, negativ*

 X nein

 
*Erläuterung:

 
 
Begründung:

Das Angebot wurde unterbreitet von der Bürgerstiftung Neubrandenburg.
 
Mit der Zuwendung soll die farbliche Gestaltung der Betonstützwand durch einen 
Graffitikünstler ermöglicht werden. Durch die Gestaltung, mit zum Wald passenden 
Graffitimotiven, wird die Betonwand optisch aufgewertet. Vandalismus, durch illegale 
Graffitis, soll hierdurch verhindert werden.
 




